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A. PRUFUNGSAUFTRAG

Von der Verbandsversammlung des

Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein

Wesel,
- nachfolgend auch ,Zweckverband, ZV NVN oder NVN" genannt —

sind wir am 14. Juni 2022 zum Abschlussprufer fir das Geschéftsjahr 2023 gewahlt worden. In Ausfih-
rung dieses Beschlusses haben uns die gesetzlichen Vertreter beauftragt, den Jahresabschluss des
Zweckverbandes zum 31. Dezember 2023 unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht

gemal den 88 317 ff. HGB nach berufsiblichen Grundséatzen zu prifen.

Die Pflicht zur Prifung des Jahresabschlusses ergibt sich aus § 5 Satz 2 Nr. 1 der Satzung des Zweck-
verbandes und § 18 GKG i. V. m. 8§ 19, 21, 26 EigVO.

Bei unserer Prufung haben wir auftragsgemaf auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG

beachtet. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt E.

Uber das Ergebnis unserer Priifung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspriifer
in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten ,Grundsatze ordnungsmaRiger Berichterstattung bei Ab-
schlussprifungen” (IDW PS 450) den nachfolgenden Bericht, dem der von uns geprifte Jahresab-

schluss sowie der geprufte Lagebericht als Anlagen beigefligt sind.

Auftragsgemaf haben wir zuséatzlich einen Erlduterungsteil erstellt, der diesem Bericht als Anlage 6
beigefiigt ist. Der Erlauterungsteil enthalt Aufgliederungen und Hinweise zu den einzelnen Posten der

Bilanz zum 31. Dezember 2023 unter Angabe der jeweiligen Vorjahreszahlen.

Wir bestéatigen gemafR 8 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprifung die anwendbaren

Vorschriften zur Unabhéangigkeit beachtet haben.

Fur die Durchfuhrung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhéltnis zu Dritten,
die diesem Bericht als Anlage beigefiigten ,,Allgemeine Auftragsbedingungen fir Wirtschaftsprifer und

Wirtschaftsprifungsgesellschaften” nach dem Stand vom 1. Januar 2017 mafl3gebend.

Der vorliegende Prufungsbericht richtet sich an den Zweckverband.



B. GRUNDSATZLICHE FESTSTELLUNGEN

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Lage des NVN

Gemal § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB heben wir aus dem Jahresabschluss und dem Lagebericht des Zweck-
verbandes folgende Aspekte hervor, die zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Zweckverbandes

von besonderer Bedeutung sind:

offentliche Zwecksetzung
Aufgabe des ZV NVN ist die Durchflihrung der kraft Gesetz und durch Satzung oder durch Vertrag
Ubertragenen Aufgaben. Der ZV NVN betatigt sich innerhalb des Rahmens der 6ffentlichen Zweckset-

zung und hat den 6ffentlichen Zweck erreicht.

Wirtschaftsbericht 2023
Der ZV NVN hat der VRR AOR seine Aufgaben gemal § 4 Absatz 1 der Zweckverbandssatzung (Auf-
gaben im OPNV) tibertragen sowie die Aufgaben nach § 5 Nr. 1, 2, 4 und 5 der Zweckverbandssatzung

(eigene Angelegenheiten) zur Durchfiihrung tbertragen.

Im Rechnungswesen des ZV NVN werden die Sachverhalte aus den zur Durchfiihrung auf die VRR
AO6R Ubertragenen Aufgaben (eigene Angelegenheiten) abgebildet. Es handelt sich insbesondere um
Aufwendungen fir die Gremien und fur das Rechnungswesen sowie die Ertrdge aus Kostenerstattun-
gen durch die VRR A6R. Die vollstandig auf die VRR ASR Ubertragenen Aufgaben sind im Rechnungs-
wesen der gemeinsamen VRR AOR abgebildet. Der ZV NVN war im Geschéftsjahr 2023 aufgrund der
Aufgabenibertragung auf die VRR ASR nicht operativ tatig.

Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage
In der Bilanz zum 31. Dezember 2023 sind im Wesentlichen die Beteiligungen an der VRR A6R (T€ 25)

als Anlagevermdgen sowie das Eigenkapital (T€ 25) ausgewiesen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist Aufwendungen fir eigene Angelegenheiten und Ertrédge aus

Kostenerstattungen von der VRR AGR in Hohe von jeweils T€ 4 aus. Das Jahresergebnis betrégt € 0,00.

Die Finanzierung der Aufgaben des ZV NVN erfolgt Gber die VRR AOR als Empfanger der Zuwendungen

vom Land NRW fur den Kooperationsraum A.

Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde von der Verbandsversammlung am 12. Dezember 2023 beschlossen
und berucksichtigt die Aufgabenibertragung auf die VRR AGR. Der ZV NVN ist weiterhin nicht operativ
tatig und verwaltet keine Finanzmittel direkt. Es wird unveréndert von der Fortfiihrung der Zweckver-

bandstatigkeit ausgegangen.



Chancen und Risikobericht

Der Aufgabencharakter, die Geschéftstatigkeit und die Finanzierung des ZV NVN bergen keine Risiken
im Sinne einer Bestandsgefahrdung. Die Finanzierung der Aufgaben des ZV NVN erfolgt grundséatzlich
Uber offentliche Zuschiisse und seit der Aufgabenubertragung auf die VRR A6R durch Zuwendungen
des Landes NRW an die VRR A6R.

Der hohe Digitalisierungsgrad beim VRR erméglicht auch in der Corona-Krise eine planmafige Aufga-

benerledigung durch den VRR.

Im Lagebericht wird auf folgende einzelne Risiken und Chancen fur die SPNV-Finanzierung eingegan-

gen:

— Fir das Jahr 2023 wird die Minderung der Fahrgeldeinnahmen in Folge der Einfihrung des
Deutschlandtickets in 2023 durch Billigkeitsleistungen gemaf den Richtlinien Giber die Gewahrung
von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im 6ffentlichen Personennahver-
kehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 in Nordrhein-Westfalen ausgegli-

chen.

- Mitder Erhohung der SPNV-Pauschale gemaR § 11 Absatz 1 OPNVG NRW ist die Finanzierung
des Leistungsangebotes fur das Jahr 2024 und 2025 unter den im SPNV-Etat 2024 genannten
Rahmenbedingungen auskémmlich. Eine Aufstockung der Landesmittel 2023 wurde nicht vorgese-

hen.

Ab dem Jahr 2026 stehen dann aber nach aktuellem Stand wieder erheblich weniger Mittel zur
Verfligung — sogar weniger als in 2024. Hintergrund fir diese Entwicklung sind fehlende Bundesre-

gionalisierungsmittel.

Insofern ist mit der derzeitigen Pauschalen-Verordnung ab 2026 das heutige Leistungsangebot
nicht mehr finanzierbar. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Finanzierung von anstehenden

Vergabeverfahren und hier insbesondere von Leistungsausweitungen problematisch dar.

— InFolge des Angriffskriegs auf die Ukraine sind die Energiekosten, insbesondere die Stromkosten,
weiterhin schwer kalkulierbar. Anders als angenommen sind die Energiekosten im Jahr 2023 nicht
weiter gestiegen, sondern haben sich nahezu halbiert. Um eventuelle Verwerfungen auszugleichen,
wurde im Jahresabschluss der VRR AOR eine Riickstellung in Héhe von 15 Mio. Euro fur die Ener-

giekosten im Jahr 2023 gebildet.

— Mogliche Insolvenzen von EVU im VRR Verbundraum werden grundsétzlich als Risiko bewertet,

sind jedoch nach derzeitigem Stand nicht absehbar.



Unter Beriicksichtigung der fur das Jahr 2024 vorerst auskdmmlichen Finanzierung des SPNV-Etats
ergeben sich beim NVN fur das Jahr 2024 fur die SPNV-Finanzierung keine bestandsgefahrdenden

Risiken.

Weitere wesentliche, die kunftige Entwicklung des NVN beeintrachtigende oder bestandsgefahrdende

Risiken sind zurzeit nicht erkennbar.

Die Beurteilung der Lage des Zweckverbandes, insbesondere die Beurteilung des Fortbestandes und
der wesentlichen Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung, ist nachvollziehbar und folgerichtig
abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prifung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die La-

gebeurteilung der gesetzlichen Vertreter dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.



C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRUFUNG

Gegenstand unserer Prifung waren die Buchfiihrung, der nach den fir alle Kaufleute geltenden han-
delsrechtlichen Vorschriften (88 242 bis 256a HGB) und den ergéanzenden Vorschriften fir Kapitalge-
sellschaften (88 264 bis 288 HGB) sowie den ergdnzenden Bestimmungen der Satzung aufgestellte
Jahresabschluss fiir das Geschéaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 und der Lagebericht fur
das Geschéftsjahr 2023. Die Verantwortung fur die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten internen
Kontrollen und die dem Abschlusspriifer gemachten Angaben tragen die gesetzlichen Vertreter des
Zweckverbandes. Unsere Aufgabe war es, diese Unterlagen einer Priifung dahingehend zu unterzie-
hen, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und die sie erganzenden Bestimmungen

der Satzung beachtet worden sind.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprift, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Pri-
fung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen
Belangen entspricht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Zweckverbandes
vermittelt. Dabei haben wir auch gepruft, ob die Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zu-
treffend dargestellt sind. Die Prifung des Lageberichts ist ein Bestandteil der Abschlussprifung. Da-
nach haben wir die Erkenntnisse aus der Priifung des Jahresabschlusses bei der Priifung des

Lageberichts beriicksichtigt.

Die Prufung hat sich gemaR § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des Zweck-

verbandes oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschéftsfuhrung zugesichert werden kann.

Bei unserer Prifung haben wir auftragsgemaR die Vorschriften des § 53 Absatz 1 Nr. 1 und 2 HGrG
und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen verdffentlichten
Prufungsstandard "Berichterstattung tUber die Erweiterung der Abschlussprifung nach § 53 HGrG"
(IDW PS 720) beachtet.

Unsere Prifungshandlungen haben wir im April 2024 durchgefuhrt.

Ausgangspunkt war der von uns geprufte und mit einem uneingeschrankten Bestatigungsvermerk ver-
sehene Jahresabschluss fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022. Er wurde am 20.

Juni 2023 durch die Verbandsversammlung festgestellt.

Unsere Prufung haben wir entsprechend den Vorschriften der 88 316 ff. HGB und der in den Prifungs-
standards des IDW festgestellten deutschen Grundséatze ordnungsmafiiger Abschlussprifung durchge-
fuhrt. Danach ist die Prufung so anzulegen, dass falsche Darstellungen aufgrund von Irrtimern und
falsche Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen, die sich auf die Darstellung eines den tat-
sachlichen Verhaltnissen entsprechenden Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Gegenstand unseres Auftrages waren weder

die Aufdeckung und Aufklarung strafrechtlicher Tatbestéande, wie z.B. Unterschlagungen oder sonstige



Untreuehandlungen, und auf3erhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten noch die
Beurteilung der Effektivitdt und Wirtschaftlichkeit der Geschéaftsfihrung. Unsere Prifungsplanung und
Prufungsdurchfiihrung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmafigkeiten, die fur die
Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die Verantwortung
fur die Vermeidung und die Aufdeckung von UnregelmaRigkeiten liegt bei den gesetzlichen Vertretern

des Zweckverbandes.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Priifungsansatzes haben wir uns zunachst einen aktuellen Uber-
blick Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Zweckverbandes verschafft. Darauf aufbauend
haben wir uns, ausgehend von der Organisation des Zweckverbandes, mit den Unternehmenszielen
und -strategien beschéftigt, um die Geschéftsrisiken zu bestimmen, die zu wesentlichen Fehlern in der
Rechnungslegung fuihren kénnen. Durch Gesprache mit der Unternehmensleitung und durch Einsicht-
nahme in Organisationsunterlagen des Zweckverbandes haben wir anschlieBend untersucht, welche
MaRnahmen der Zweckverband ergriffen hat, um diese Geschéftsrisiken zu bewaltigen. In diesem Zu-
sammenhang haben wir eine Priifung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen internen

Kontrollsystems des Zweckverbandes durchgeftihrt.

Der ZV NVN ist nicht operativ tétig, da alle Aufgaben der VRR AOR Ubertragen bzw. zur Durchfiihrung
Ubertragen wurden. Unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit
haben wir uns bei der Auswahl unserer Priifungshandlungen nicht auf die internen Kontrollen verlassen,
sondern aussagebezogene Priifungshandlungen (Einzelfallprifungen auf der Basis einer bewussten
Auswahl von Stichproben und analytische Priifungshandlungen) zur Erlangung einer hinreichenden

Prufungssicherheit durchgefthrt.

Zur Priufung der Posten des Jahresabschlusses des ZV NVN haben wir daftr einschlagige Geschéfts-

unterlagen eingesehen.

VVom Verbandsvorsteher des ZV NVN und den von ihm beauftragten Mitarbeitern sind uns alle verlang-

ten Aufklarungen und Nachweise erbracht worden.

Der Verbandsvorsteher hat uns die berufsiibliche Vollstandigkeitserklarung in schriftlicher Form erteilt.



D. FESTSTELLUNGEN UND ERLAUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I.  OrdnungsmaBigkeit der Rechnungslegung

1. Buchfiihrung und weitere gepriifte Unterlagen

Der ZV NVN fuhrt das Rechnungswesen gemal § 18 Absatz 3 GKG i.V.m. 8 5 der Zweckverbandssat-

zung entsprechend der fur Eigenbetriebe geltenden Vorschriften nach handelsrechtlichen Grundsétzen.

Die Buchfuhrung und die weiteren gepriften Unterlagen sind nach unseren Feststellungen ordnungs-
gemalf und entsprechen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den
weiteren gepriften Unterlagen entnommenen Informationen flhren in allen wesentlichen Belangen zu

einer ordnungsgemafen Abbildung in Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Bei unserer Prifung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der
Gesellschaft getroffenen organisatorischen und technischen MaRnahmen geeignet sind, die Sicherheit

der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewahrleisten.

2. Jahresabschluss

Im Jahresabschluss des ZV NVN zum 31. Dezember 2023 sind alle unmittelbar oder mittelbar fur die
Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschlie3lich der Grundséatze ordnungsmafiger
Buchfiihrung, alle gréRenabhangigen und rechtsformgebundenen Regelungen sowie die Bestimmun-
gen der Satzung in allen wesentlichen Belangen beachtet. Der Jahresabschluss wurde gemanR § 18 Ab-
satz 3 GkG und der EigVvO NRW unter Beachtung der Vorschriffen des HGB fur groRRe

Kapitalgesellschaften erstellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsmafig aus der Buchflihrung und den
weiteren gepruften Unterlagen entwickelt. Die handelsrechtlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungs-
vorschriften wurden in allen wesentlichen Belangen eingehalten.

Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind in allen wesentli-

chen Belangen vollstdndig und zutreffend.

3. Lagebericht

Der Lagebericht des ZV NVN entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften
des § 25 EigVO NRW und des 8§ 289 HGB.
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Il. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Gesamtaussage

Der Jahresabschluss des ZV NVN, Wesel zum 31. Dezember 2023 entspricht den gesetzlichen Vor-
schriften, den sie erganzenden Vorschriften der Satzung und vermittelt insgesamt unter Beachtung der
Grundsatze ordnungsmafiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild

der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbands.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende MalRhahmen

Die einzelnen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang, der diesem Bericht als Anlage

3 beigeflgt ist, angegeben.

Sachverhaltsgestaltende MaRnahmen, die sich auf Ansatz und/oder Bewertung von Vermégensgegen-
standen und Schulden auswirken und von der Ublichen Gestaltung - die nach Einschatzung des Ab-
schlusspriifers den Erwartungen der Abschlussadressaten entspricht - abweichen und die sich auf die
Gesamtaussage des Jahresabschlusses wesentlich auswirken, wurden im Berichtsjahr nicht vorgenom-

men.
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E. FESTSTELLUNGEN GEMASS 8§ 53 HGRG

Bei unserer Priifung haben wir auftragsgeman die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG sowie
IDW PS 720 (Berichterstattung tiber die Erweiterung der Abschlusspriifung nach § 53 HGrG) beachtet.
Dementsprechend haben wir auch geprift, ob die Geschéafte ordnungsgeman, d.h. mit der erforderli-
chen Sorgfalt und in Ubereinstimmung mit den einschlagigen handelsrechtlichen Vorschriften und den

Bestimmungen der Satzung, gefuhrt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage 8 (Fragenkatalog zur Pri-
fung nach 8§ 53 HGrG) dargestellt. Uber diese Feststellungen hinaus hat unsere Priifung keine Beson-
derheiten ergeben, die nach unserer Auffassung fir die Beurteilung der OrdnungsmaRigkeit der

Geschéftsfiihrung von Bedeutung sind.
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F. WIEDERGABE DES BESTATIGUNGSVERMERKES

Nach dem abschlieBenden Ergebnis unserer Priifung haben wir dem Nahverkehrs-Zweckverband Nie-
derrhein, Wesel, fiir die Buchfiihrung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 und dem als Anlage 1 bis 3
beigefiigten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 sowie dem als Anlage 4 wiedergegebenen La-

gebericht folgenden nicht modifizierten Bestatigungsvermerk erteilt:

. Bestatigungsvermerk des unabhéngigen Abschlussprifers

An den Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein, Wesel:

Prafungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein, Wesel,
- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung fiir das
Geschéftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschlie3lich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - gepriift. Dartiber hinaus haben wir den Lagebe-
richt des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein fur das Geschéftsjahr vom 1. Januar bis zum 31.

Dezember 2023 gepriift.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse

e entspricht der beigefiigte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der
EigvVO NRW in Verbindung mit den einschlagigen deutschen fur Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und den erganzenden Regelungen der Satzung und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundséatze ordnungsmafiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Ver-
haltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens- und Finanzlage des Zweckverbandes zum 31. De-
zember 2023 sowie seiner Ertragslage fiir das Geschéaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember
2023 und

e vermittelt der beigefiigte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckver-
bandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den Vorschriften der EigvO NRW in Verbindung mit den einschlagigen
deutschen fir Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chan-

cen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend dar.

GemaR § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prifung zu keinen Einwendungen gegen

die Ordnungsmafigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefiihrt hat.
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Grundlage fur die Prafungsurteile

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung mit § 317
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten deutschen Grundséatze
ordnungsmaRiger Abschlussprifung durchgefiihrt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und
Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung des Abschlussprufers fur die Prifung des Jahresabschlus-

ses und des Lageberichts" unseres Bestatigungsvermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von dem Zweckverband unabhangig in Ubereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in

Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfillt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prifungsnachweise ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage fir unsere Priifungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu die-

nen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter fir den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein sind verantwortlich fur die Auf-
stellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der EigvVO NRW in Verbindung mit den einschla-
gigen deutschen fir Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den
erganzenden Regelungen in der Satzung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafir, dass
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Buchfihrung ein
den tatséchlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des
Zweckverbandes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die internen Kon-
trollen, die sie in Ubereinstimmung mit den deutschen Grundsétzen ordnungsméRiger Buchfiihrung als
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermdglichen, der frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rech-

nungslegung und Vermdgensschadigungen) oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter daftir verantwortlich, die Fa-
higkeit des Zweckverbandes zur Fortfilhrung der Unternehmenstatigkeit zu beurteilen. Des Weiteren
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfihrung der Unterneh-
menstatigkeit, sofern einschlagig, anzugeben. Dariber hinaus sind sie dafiir verantwortlich, auf der
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der Unternehmenstéatigkeit zu bilanzie-

ren, sofern dem nicht tatsachliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

AuRerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fir die Aufstellung des Lageberichts, der ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der EigvO NRW in Verbindung

mit den einschlagigen deutschen fur Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften
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und den ergdnzenden Bestimmungen der Satzung entspricht und die Chancen und Risiken der zukinf-
tigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die Vor-
kehrungen und MaRnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines
Lageberichts in Ubereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der EigvVO NRW in Verbindung
mit den einschlagigen deutschen fiir Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften
und der Satzung zu ermdglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise fiir die Aussagen im La-

gebericht erbringen zu kénnen.

Verantwortung des Abschlussprifers fur den Jahresabschluss und den Lagebericht

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dartiber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtiimern ist,
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Priifung gewon-
nenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der EigvVO NRW in Verbindung mit den ein-
schlagigen deutschen fir Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und der
Satzung entspricht und die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie
einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prifungsurteile zum Jahresabschluss und zum La-

gebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes MaR an Sicherheit, aber keine Garantie dafir, dass eine in Uber-
einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten
deutschen Grundséatze ordnungsmalRiger Abschlussprifung durchgefiihrte Prifung eine wesentliche
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kénnen aus dolosen Handlungen oder Irrti-
mern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn verninftigerweise erwartet werden
konnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-

richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Wahrend der Prufung tben wir pflichtgemalRes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-

tung. Dartiber hinaus

e identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtiimern, planen und fithren
Prufungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Priifungsnachweise, die
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fir unsere Prifungsurteile zu dienen. Das Risiko,
dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt
werden, ist hoher als das Risiko, dass aus Irrtimern resultierende wesentliche falsche Darstellun-
gen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen,
beabsichtigte Unvollstandigkeiten, irrefiihrende Darstellungen bzw. das AuRRerkraftsetzen interner

Kontrollen beinhalten konnen.
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gewinnen wir ein Verstéandnis von dem fir die Priifung des Jahresabschlusses relevanten internen
Kontrollsystem und den fur die Prufung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maf3nah-
men, um Prifungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstdnden angemessen sind,
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Zweckverbandes

abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-

schatzten Werte und damit zusammenhéangenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen tber die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an-
gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfilhrung der Unternehmenstatigkeit sowie, auf
der Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit des
Zweckverbandes zur Fortfuhrung der Unternehmenstétigkeit aufwerfen kénnen. Falls wir zu dem
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestati-
gungsvermerk auf die dazugehérigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prifungsurteil zu
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres
Bestatigungsvermerks erlangten Prifungsnachweise. Zukinftige Ereignisse oder Gegebenheiten
kénnen jedoch dazu fuhren, dass der Zweckverband seine Unternehmenstétigkeit nicht mehr fort-

fihren kann.

beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses einschlie3lich der Angaben
sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschéftsvorfalle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmafiiger
Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermégens-, Finanz-

und Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt.

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-

chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Zweckverbandes.

fuhren wir Prifungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsori-
entierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Priifungsnachweise
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenstandiges Prifungsurteil
zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass kiinftige Ereignisse wesentlich von

den zukunftsorientierten Angaben abweichen.
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Wir erortern mit den fiir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und
die Zeitplanung der Prifung sowie bedeutsame Prifungsfeststellungen, einschlief3lich etwaiger Méangel

im internen Kontrollsystem, die wir wahrend unserer Prifung feststellen.”
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G. SCHLUSSBEMERKUNG

Den vorstehenden Bericht Giber unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes fiir das
Geschaftsjahr 2023 des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein, Wesel, erstatten wir in Ubereinstim-
mung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundséatzen ordnungsmafiger Berichter-

stattung bei Abschlussprifungen (Prifungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprifer - IDW PS 450).

Zu dem von uns mit Datum vom 26. April 2024 erteilten nicht modifizierten Bestatigungsvermerk ver-

weisen wir auf Berichtsabschnitt F. ,Wiedergabe des Bestatigungsvermerkes".

Essen, 26. April 2024

Markische Revision GmbH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Karl-Heinz Berten Hans-Henning Schéfer
Wirtschaftsprifer Wirtschaftsprifer



Anlagen



Anlage 1

1
Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein,
Wesel
Bilanz zum 31. Dezember 2023
AKTIVA

31.12.2023 31.12.2022
€ €
A. ANLAGEVERMOGEN
Finanzanlagen
Beteiligungen 25.000,00 25.000,00
B. UMLAUFVERMOGEN
Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande
Sonstige Vermdgensgegenstande 1.895,00 1.895,00
26.895,00 26.895,00




A. EIGENKAPITAL

Rucklagen

Allgemeine Riicklage

B. RUCKSTELLUNGEN

Sonstige Rickstellungen

Anlage 1

PASSIVA
31.12.2023 31.12.2022
€ €
25.000,00 25.000,00
1.895,00 1.895,00
26.895,00 26.895,00




Anlage 2

Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein,
Wesel

Gewinn- und Verlustrechnung

fur die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

2)

. Sonstige betriebliche Ertrage

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Ergebnis der gewbhnlichen Geschéftstéatigkeit

Jahrestiberschuss

2023 2022
€ €
3.866,18 3.968,82
3.866,18 3.968,82
0,00 0,00
0,00 0,00

Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen durch die VRR A6R aufgrund der Aufga-

ben-/Vermdgensibertragung.

Es handelt sich um die Aufwendungen fir den Jahresabschluss und die Gremien.



Anlage 3
Seite 1

Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein,
Wesel

ANHANG FUR DAS GESCHAFTSJAHR 2023

. VORBEMERKUNG

Der Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (nachfolgend auch NVN oder ZV NVN) hat zum 1. Ja-
nuar 2008 seine SPNV-Aufgaben auf die gemeinsame VRR AGR (ibertragen und die Aufgaben im Zusam-
menhang mit eigenen Angelegenheiten (Wirtschaftsfiihrung, Rechnungswesen und Gremienmanagement)
zur Durchfuhrung auf die gemeinsame VRR AGR ubertragen. Seit der Aufgabenibertragung ist der NVN
nicht mehr operativ tatig.

Die zur Durchfuhrung Ubertragenen Aufgaben des ZV NVN - insbesondere die Wirtschaftsfihrung, das
Rechnungswesen und das Gremienmanagement - sind im Rechnungswesen des NVN abgebildet. Die
vollstandig Ubertragenen SPNV-Aufgaben sind im Rechnungswesen der gemeinsamen VRR ASR abgebil-
det.

Il. ALLGEMEINE ANGABEN ZU INHALT UND GLIEDERUNG DES
JAHRESABSCHLUSSES

Der Jahresabschluss ist gemaf § 18 Absatz 3 GKG i.V.m. § 5 der Zweckverbandssatzung nach handels-
rechtlichen Grundsatzen entsprechend der fiir Eigenbetriebe geltenden Vorschriften aufgestellt. Dabei fin-
den die Vorschriften des Handelsgesetzbuches lber die Rechnungslegung groRer Kapitalgesellschaften
sinngemal Anwendung, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt.

Bei der Bewertung der Vermogensgegenstande und Schulden wird vom Grundsatz der Unternehmungs-
fortfihrung gemaf § 252 Absatz 1 Nr. 2 HGB ausgegangen. Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden wurden unverandert beibehalten.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach den Vorschriften des GkG und den Gliede-

rungsschemata der §§ 266 und 275 HGB aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Ge-
samtkostenverfahren aufgestellt.

lll. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung des Anlagevermogens erfolgt zu Anschaffungskosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermoégensgegenstande sind mit den Nominalwerten angesetzt.

Das Eigenkapital ist mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

Die sonstigen Riickstellungen bericksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtun-

gen. Die Rickstellungen sind mit dem Erflillungsbetrag bemessen, der nach verninftiger kaufmannischer
Beurteilung notwendig ist.
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IV. ERLAUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermogens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (An-
lage zum Anhang). Die Finanzanlagen betreffen zum Bilanzstichtag die Beteiligung an der VRR A6R, Es-
sen (T€ 25).

Unter den sonstigen Vermdgensgegenstianden ist zum Bilanzstichtag die Forderung gegen die VRR
AO6R aufgrund des Erstattungsanspruchs fur Jahresabschlusskosten ausgewiesen.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Eigenkapitals ist nachfolgend dargestellt:

01.01.2023 Zugang (+)/ 31.12.2023
Abgang (-)
T€ T€ T€
Allgemeine Rucklage 25 0 25

Die allgemeine Rucklage ergibt sich aus dem Reinvermdgen (Vermdgen abziglich Schulden) zum Zeit-
punkt der Erstellung der Eréffnungsbilanz auf den 1. Januar 2008 nach Abzug der zweckgebundenen Son-
derriicklage, die im Jahr 2009 zweckentsprechend aufgeldst wurde.

Als sonstige Riickstellung sind die Kosten fiir den Jahresabschluss zurtickgestellt.

V. ERLAUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER GEWINN- UND
VERLUSTRECHNUNG

Die sonstigen betrieblichen Ertrage beriicksichtigen die Erstattung von der VRR ASR fiir die als sonstige
betriebliche Aufwendungen ausgewiesenen Jahresabschluss- und Gremienaufwendungen.

Der Jahresiiberschuss betragt T€ 0.

VI. SONSTIGE ANGABEN

Den Gremien gehdrten im Berichtsjahr folgende Damen und Herren an:

a) Vorsitzende/r der Verbandsversammlung/Verbandsvorsteherin und stellv. Verbandsvorsteherin

Gerber-Weichelt, Gabriele  bis 22.08.2023 Vorsitzende Sparkassenbetriebswirtin
Kreis Wesel

Gerber-Weichelt, Gabriele ab 23.08.2023 Stellv. Vorsitzende Sparkassenbetriebswirtin
Kreis Kleve

Heinzel, Freddy bis 22.08.2023 Stellv. Vorsitzender Rechtsanwalt
Kreis Kleve

Heinzel, Freddy ab 23.08.2023 Vorsitzender Rechtsanwalt
Kreis Kleve

GorilRen, Silke bis 09.01.2023 Verbandsvorsteherin  Landratin

Kreis Kleve



10.01.2023-
23.08.2023

ab 23.08.2023

Gerwers, Christoph

Brohl, Ingo

Berensmeier, Ralf ab 23.08.2023

Boxnick, Zandra bis 23.08.2023

b) Stimmberechtigte Mitglieder

Aster, Lukas

Beer, Doris Dr.
Berger, Frank
Borges, Constantin

Borkes, Karl ab 23.08.2023
Brohl, Ingo bis 23.08.2023
Dullings, Paul
Eicker, Sigrid

Erkens, Hans-Willi
Fenger, Andre
Gerwers, Christoph
Halker, Silke
Kannenberg, Torsten
Krystof, David
Mdller, Thomas

Paic, Peter Dr.
Vopersal, Jorg

Weil}, Hans-Peter Dr.

ab 09.10.2023
bis 09.10.2023

c) Stellvertretende Mitglieder

Abram, Marcus
Backhaus, Paula
Bartsch, Jlrgen

Borkes, Karl

Depta, Regina Ella Emmy
Francken,Ulrich

bis 23.08.2023

Franken, Jlrgen
Gricksch, Bert

Halker, Silke
Hanke-Berens, Elisabeth
Hebben, Wolfgang
Heine, Pia

Hoffmann, Johannes
Kraschinski, Richard
Kretz-Manteuffel, Rudolf

ab 10.10.2023

bis 09.10.2023
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Verbandsvorsteher Landrat
Kreis Kleve
Verbandsvorsteher Landrat
Kreis Wesel

Stellv. Verbandsvor-
steher Kreis Wesel

stellv. Verbandsvor-
steherin Kreis Kleve

Kreis Wesel
Kreis Wesel
Kreis Wesel
Kreis Wesel
Kreis Wesel
Kreis Wesel
Kreis Kleve
Kreis Kleve
Kreis Kleve
Kreis Kleve
Kreis Kleve
Kreis Kleve
Kreis Kleve
Kreis Kleve
Kreis Wesel
Kreis Wesel
Kreis Kleve
Kreis Wesel

Kreis Wesel
Kreis Kleve
Kreis Wesel
Kreis Wesel
Kreis Wesel
Kreis Kleve

Kreis Kleve
Kreis Kleve
Kreis Kleve
Kreis Wesel
Kreis Kleve
Kreis Kleve
Kreis Wesel
Kreis Wesel
Kreis Wesel

Lehrer, Oberstudienrat
Sozialwissenschaftlerin
Sozialversicherungsfachangestellter
Student, Mitarbeiter Wahlkreisburo
Verwaltungsbeamter, Kreiskdmmerer
Landrat

Betriebswirt
Rentnerin
Dipl.-Verwaltungswirt
Zollbeamter

Landrat
Verwaltungsbeamtin

Student

Wirtschaftsingenieur

Leiter Kundenmanagement IT.NRW
Dipl.-Sozialarbeiter

Lehrer

Dipl.-Bauingenieur

Rentner
Verwaltungsbeamter, Kreiskammerer
Bulrokauffrau

Polizeibeamter/Blrgermeister -Pensio-
nar-
Finanzbeamter

Kriminaldirektor a.D.
Verwaltungsbeamtin

Rentnerin
Kommunalbeamter/Kreiskammerer

Postangestellter
Pensionar

Rechtsanwalt
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Krystof, Kathrin Kreis Kleve
Miltner, Britta Kreis Kleve Dipl. Finanzwirtin
Neffe, Ulrich Kreis Kleve Rentner
Trippe, Wilhelm Kreis Wesel Rentner
van de Sand, André ab 23.08.2023 Kreis Wesel

Die Mitglieder der Verbandsversammlung und die Verbandsvorsteher haben kein pauschaliertes Sitzungs-
geld erhalten.

Das Honorar des Abschlussprifers im Geschéaftsjahr 2023 betragt fir Abschlussprifungsleistungen T€ 2
einschlieRlich Umsatzsteuer.

Beim ZV NVN sind keine Mitarbeiter im Stellenplan berticksichtigt und tatig.

Wesel, 19. April 2024 Verbandsvorsteher



Anlage zum Anhang
1

Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein,
Wesel

Entwicklung des Anlagevermégens zum 31. Dezember 2023

Anschaffungs- und Herstellungskosten

Stand am Stand am
01.01.2023 Zugange Abgange 31.12.2023
€ € € €

Finanzanlagen
Beteiligungen 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00




Anlage zum Anhang

2
Abschreibungen Buchwerte
Stand am Stand am Stand am Stand am
01.01.2023 Zugange Abgange 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2022
€ € € € € €

0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
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Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein,
Wesel

LAGEBERICHT FUR DAS GESCHAFTSJAHR 2023

I.  Grundlagen

Aufgabe des ZV NVN ist die Durchfiihrung der kraft Gesetz und durch Satzung oder durch Vertrag tber-
tragenen Aufgaben. Die satzungsmaRigen Aufgaben des ZV NVN lauten wie folgt:

. Planung, Organisation, Ausgestaltung und Finanzierung des SPNV,

. Hinwirkung auf integrierte Verkehrsgestaltung im OPNV, insbesondere auf die Fortentwicklung des
bestehenden Gemeinschaftstarifes, auf die Bildung kooperationsraumubergreifender Tarife mit dem
Ziel eines landesweiten Tarifes, auf ein koordiniertes Verkehrsangebot im OPNV und einheitliche Be-
foérderungsbedingungen, Produkt- und Qualitéatsstandards, Fahrgastinformations- und Betriebssys-
teme und ein Ubergreifendes Marketing,

« Aufstellung des Nahverkehrsplanes, insbesondere fiir den SPNV.

Il.  Wirtschaftsbericht

Geschaéftstatigkeit

Der ZV NVN hat der VRR A0OR seine Aufgaben gemaf § 4 Absatz 1 der Zweckverbandssatzung (Aufgaben
im OPNV) ubertragen sowie die Aufgaben nach § 5 Nr. 1, 2, 4 und 5 der Zweckverbandssatzung (eigene
Angelegenheiten) zur Durchfiihrung Gbertragen.

Im Rechnungswesen des ZV NVN werden die Sachverhalte aus den zur Durchfiihrung auf die VRR A6R
Ubertragenen Aufgaben (eigene Angelegenheiten) abgebildet. Es handelt sich insbesondere um Aufwen-
dungen fur die Gremien und fur das Rechnungswesen sowie die Ertrage aus Kostenerstattungen durch die
VRR AG6R. Die vollstdndig auf die VRR AGR Ubertragenen Aufgaben sind im Rechnungswesen der gemein-
samen VRR A6R abgebildet.

Geschaftsverlauf

Der ZV NVN war im Geschéftsjahr 2023 aufgrund der Aufgabenibertragung auf die VRR ASR nicht operativ
tatig. Die vollstandig auf die VRR AR lbertragenen Aufgaben sind im Rechnungswesen der gemeinsamen
VRR AGR beriicksichtigt.

Der Geschéftsverlauf 2023 erfolgte planmaRig.

Vermdgens- und Ertragslage
In der Bilanz zum 31. Dezember 2023 sind im Wesentlichen die Beteiligungen an der VRR ASR (T€ 25) als
Anlagevermdgen sowie das Eigenkapital (T€ 25) ausgewiesen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist Aufwendungen und Ertrdge in Hohe von jeweils T€ 4 aus. Das
Jahresergebnis betragt € 0,00.

Die Finanzierung der Uibertragenen Aufgaben des ZV NVN erfolgt Uber die VRR AS8R als Empfanger der
Zuwendungen vom Land NRW fiir den Kooperationsraum A.
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I1l.  Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde von der Verbandsversammlung am 12. Dezember 2023 beschlossen und
bertcksichtigt weiterhin die Aufgabeniibertragung auf die VRR AOR.

Der Verbandsvorsteher des ZV NVN hat aus formalen Griinden entsprechend § 18 GKkG in Verbindung mit
§ 5 der Zweckverbandssatzung einen Wirtschaftsplan fur 2024, bestehend aus dem Erfolgsplan (ohne ei-
gene Ertrage und Aufwendungen) aufgestellt, in dem Ertrage und Aufwendungen des ZV NVN analog der
Wirtschaftsplanung der VRR A8R nachrichtlich dargestellt sind. Auf die Aufstellung eines Vermdgenspla-
nes wurde verzichtet, da keine Sachverhalte fur das Jahr 2024 abzubilden sind. Ein Stellenplan wurde nicht
erstellt, da keine Stellen eingerichtet sind. Eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung geman
§ 18 EigvVO NRW ist entbehrlich, da der ZV NVN nicht operativ tétig ist und keine Finanzmittel direkt ver-
waltet.

IV. Chancen-und Risikobericht

Der Aufgabencharakter, die Geschaftstatigkeit und die Finanzierung des ZV NVN bergen keine Risiken im
Sinne einer Bestandsgefahrdung. Die Finanzierung erfolgt tiber 6ffentliche Zuschiisse des Landes NRW
bei der VRR A6R.

Risiken kdnnen sich in Form unwirtschaftlichen Handelns und eingeschrankter Leistungsbereitschaft fir
die Aufgabenerfillung ergeben. Entsprechende Risikoinformationssysteme sind bei der VRR AOR vorhan-
den und werden im Rahmen des Controllings weiterentwickelt. Das Controlling liefert zeithah entschei-
dungsorientierte Managementinformationen.

Das Controllingsystem der VRR A8R einschlie3lich der Kosten- und Leistungsrechnung dient als Grund-
lage fir die kontinuierliche Soll-/Ist-Analyse und die darauf aufbauenden Abstimmungsgesprache zu den
ermittelten Abweichungen.

Die Sicherheit im Bereich der IT-Struktur und der Datenschutzbestimmungen werden sténdig tberpruft.
Die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ist gewahrleistet.

Der hohe Digitalisierungsgrad beim VRR erméglicht auch in der Corona-Krise eine planmafige Aufga-
benerledigung durch den VRR.

Fur das Jahr 2023 wird die Minderung der Fahrgeldeinnahmen in Folge der Einfihrung des Deutsch-
landtickets in 2023 durch Billigkeitsleistungen gemaf den Richtlinien tiber die Gewéahrung von Billigkeits-
leistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im 6ffentlichen Personennahverkehr im Zusammen-
hang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 in Nordrhein-Westfalen ausgeglichen.

SPNV-Pauschale
Der Verkehrsausschuss des Landtags NRW hat in der Sitzung am 15. Dezember 2023 die neunte Verord-
nung zur Anderung der OPNV-Pauschalen-Verordnung beschlossen.

Damit ist die Finanzierung des Leistungsangebotes fur das Jahr 2024 und 2025 unter den im SPNV-Etat
2024 genannten Rahmenbedingungen auskdmmlich. Eine Aufstockung der Landesmittel 2023 wurde nicht
vorgesehen.

Ab dem Jahr 2026 stehen dann aber nach aktuellem Stand wieder erheblich weniger Mittel zur Verfligung
— sogar weniger als in 2024. Hintergrund fiir diese Entwicklung sind fehlende Bundesregionalisierungsmit-
tel.

Insofern ist mit der derzeitigen Pauschalen-Verordnung ab 2026 das heutige Leistungsangebot nicht mehr
finanzierbar. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Finanzierung von anstehenden Vergabeverfahren und
hier insbesondere von Leistungsausweitungen problematisch dar.
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Energiekosten im SPNV

In Folge des Angriffskriegs auf die Ukraine sind die Energiekosten, insbesondere die Stromkosten, weiter-
hin schwer kalkulierbar. Anders als angenommen sind die Energiekosten im Jahr 2023 nicht weiter gestie-
gen, sondern haben sich nahezu halbiert. Um eventuelle Verwerfungen auszugleichen, wurde im Jahres-
abschluss der VRR AGR eine Rickstellung in H6he von 15 Mio. Euro fur die Energiekosten im Jahr 2023
gebildet.

Mdégliche Insolvenzen von EVU im VRR Verbundraum werden grundsatzlich als Risiko bewertet, sind
jedoch nach derzeitigem Stand nicht absehbar.

Unter Berlcksichtigung der fur das Jahr 2024 vorerst auskdmmlichen Finanzierung des SPNV-Etats erge-
ben sich beim NVN fiir das Jahr 2024 fiir die SPNV-Finanzierung keine bestandsgeféahrdenden Risiken.

Weitere wesentliche, die kiinftige Entwicklung des NVN beeintréachtigende oder bestandsgefahrdende Ri-
siken sind zurzeit nicht erkennbar.

Wesel, 19. April 2024 Verbandsvorsteher
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BESTATIGUNGSVERMERK DES UNABHANGIGEN ABSCHLUSSPRUFERS

An den Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein, Wesel:

Prifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein, Wesel,
- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung fir das
Geschéftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschlie3lich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - gepriift. Dartiber hinaus haben wir den Lagebe-
richt des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein fur das Geschéftsjahr vom 1. Januar bis zum 31.

Dezember 2023 gepriift.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse

e entspricht der beigefiigte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der
EigvVO NRW in Verbindung mit den einschlagigen deutschen fur Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und den erganzenden Regelungen der Satzung und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundséatze ordnungsmafiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Ver-
haltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens- und Finanzlage des Zweckverbandes zum 31. De-
zember 2023 sowie seiner Ertragslage fiir das Geschéaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember
2023 und

e vermittelt der beigefligte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckver-
bandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den Vorschriften der EigvO NRW in Verbindung mit den einschlagigen deut-
schen fur Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen

und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemal § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prifung zu keinen Einwendungen gegen

die Ordnungsmafigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefiihrt hat.

Grundlage fur die Prafungsurteile

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung mit § 317
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze

ordnungsmaRiger Abschlussprifung durchgefuihrt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und
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Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung des Abschlussprufers fur die Prifung des Jahresabschlus-

ses und des Lageberichts" unseres Bestatigungsvermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von dem Zweckverband unabhangig in Ubereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in

Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfiillt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prifungsnachweise ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage fur unsere Prufungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu die-

nen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter fir den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein sind verantwortlich fir die Auf-
stellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der EigvVO NRW in Verbindung mit den einschla-
gigen deutschen fur Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den ergan-
zenden Regelungen in der Satzung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafiir, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundséatze ordnungsmaRiger Buchfiihrung ein den tat-
sachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Zweck-
verbandes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die internen Kontrollen,
die sie in Ubereinstimmung mit den deutschen Grundsétzen ordnungsmaRiger Buchfiihrung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermdéglichen, der frei von we-
sentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rech-

nungslegung und Vermdgensschadigungen) oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafur verantwortlich, die Fa-
higkeit des Zweckverbandes zur Fortfilhrung der Unternehmenstatigkeit zu beurteilen. Des Weiteren
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfilhrung der Unterneh-
menstatigkeit, sofern einschlagig, anzugeben. Darliber hinaus sind sie dafir verantwortlich, auf der
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfiihrung der Unternehmenstatigkeit zu bilanzie-

ren, sofern dem nicht tatsachliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

AuRerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die Aufstellung des Lageberichts, der ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der EigvO NRW in Verbindung
mit den einschlagigen deutschen fiir Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften
und den erganzenden Bestimmungen der Satzung entspricht und die Chancen und Risiken der zukinf-
tigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fiir die Vor-
kehrungen und MaRnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines

Lageberichts in Ubereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der EigvVO NRW in Verbindung
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mit den einschlagigen deutschen fur Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften
und der Satzung zu ermdglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise fiir die Aussagen im La-

gebericht erbringen zu kénnen.

Verantwortung des Abschlussprifers fir den Jahresabschluss und den Lagebericht

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dartiber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtiimern ist,
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prifung gewon-
nenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der EigVO NRW in Verbindung mit den ein-
schlagigen deutschen fir Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und der Sat-
zung entspricht und die Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie
einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prifungsurteile zum Jahresabschluss und zum La-

gebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes MaR an Sicherheit, aber keine Garantie dafiir, dass eine in Uber-
einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsatze ordnungsmalRiiger Abschlussprufung durchgefiihrte Prifung eine wesentliche
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kénnen aus dolosen Handlungen oder Irrti-
mern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernlnftigerweise erwartet werden
kénnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-

richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Waéhrend der Prufung tben wir pflichtgemalles Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-

tung. Daruber hinaus

e identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern, planen und fiihren
Prufungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Priifungsnachweise, die
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fir unsere Prifungsurteile zu dienen. Das Risiko,
dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt
werden, ist hdher als das Risiko, dass aus Irrtiimern resultierende wesentliche falsche Darstellun-
gen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen,
beabsichtigte Unvollstandigkeiten, irrefiihrende Darstellungen bzw. das AuRerkraftsetzen interner

Kontrollen beinhalten kdnnen.

e gewinnen wir ein Verstandnis von dem fur die Prifung des Jahresabschlusses relevanten internen
Kontrollsystem und den fur die Prifung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und MafRnah-

men, um Prufungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstdnden angemessen sind,
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jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Zweckverbandes

abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-

schatzten Werte und damit zusammenhangenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen uber die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an-
gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit sowie, auf
der Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit des
Zweckverbandes zur Fortfihrung der Unternehmenstétigkeit aufwerfen kénnen. Falls wir zu dem
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestati-
gungsvermerk auf die dazugehérigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prifungsurteil zu
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres
Bestatigungsvermerks erlangten Prifungsnachweise. Zukinftige Ereignisse oder Gegebenheiten
kénnen jedoch dazu fihren, dass der Zweckverband seine Unternehmenstétigkeit nicht mehr fort-

fuhren kann.

beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses einschlief3lich der Angaben
sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschéftsvorfalle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundséatze ordnungsmaRiiger
Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermégens-, Finanz-

und Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt.

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-

chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Zweckverbandes.

fuhren wir Prifungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsori-
entierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Priifungsnachweise
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenstandiges Prufungsurteil
zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass kiinftige Ereignisse wesentlich von

den zukunftsorientierten Angaben abweichen.
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Wir erortern mit den fiir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und
die Zeitplanung der Prifung sowie bedeutsame Prifungsfeststellungen, einschlief3lich etwaiger Méangel

im internen Kontrollsystem, die wir wahrend unserer Priifung feststellen

Essen, 26. April 2024

Markische Revision GmbH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Karl-Heinz Berten Hans-Henning Schéfer
Wirtschaftsprifer Wirtschaftsprifer
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AUFGLIEDERUNG UND ERLAUTERUNG DER POSTEN DER BILANZ ZUM 31. DEZEMBER

2023

AKTIVA

A. ANLAGEVERMOGEN

Finanzanlagen

Beteiligungen

€
31.12.2022 €

€
31.12.2022 €

€
31.12.2022 €

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Es handelt sich um die Beteiligung an der VRR AOR (T€ 25), die zu Anschaffungskosten bilanziert

ist. Das Stammkapital der VRR AOR betragt gemal § 30 Absatz 1 der Satzung der gemeinsamen

VRR AGR nach Eintritt des NVN insgesamt T€ 2.525.

B. UMLAUFVERMOGEN

Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande

Sonstige Vermdgensgegenstande

€
31.12.2022 €

€
31.12.2022 €

€
31.12.2022 €

1.895,00

1.895,00

1.895,00

1.895,00

1.895,00

1.895,00

Es handelt sich um Forderungen gegen die VRR AOR aufgrund der Aufgaben-/Vermdgens-

Ubertragung.
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2
PASSIVA
A. EIGENKAPITAL € 25.000,00
31.12.2022 € 25.000,00
Riicklagen € 25.000,00
31.12.2022 € 25.000,00
Allgemeine Ricklage € 25.000,00

31.12.2022 € 25.000,00

Die Allgemeine Riicklage ergibt sich aus dem Reinvermégen (Vermdgen abzuglich Schulden).

B. RUCKSTELLUNGEN € 1.895,00
31.12.2022 € 1.895,00
Sonstige Riickstellungen € 1.895,00
31.12.2022 € 1.895,00

Die Ruckstellung betrifft die Aufwendungen fir die Jahresabschlussprifung und Verdffentlichung

des Jahresabschlusses.
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RECHTLICHE GRUNDLAGEN IM JAHR 2023

A. GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Das Gesetz (iber den 6ffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (OPNVG NRW) regelt
die Foérderung des offentlichen Schienen- und Personennahverkehrs (SPNV bzw. OPNV) und hat die

Gewabhrleistung einer angemessenen Bedienung der Bevolkerung durch den OPNV zum Ziel.

Durch die Zusammenarbeit der Gebietskorperschaften und der Verkehrsunternehmen des OPNV in
Verkehrsverbiinden in Bezug auf eine koordinierte Planung und Ausgestaltung des Leistungsangebotes
sowie einheitliche und nutzerfreundliche Tarife soll die Attraktivitit des OPNV gesteigert werden. Zu
den Aufgabentrdgern zdhlen neben Kreisen und kreisfreien Stadten auch die Zweckverbande als

Uberdrtliche Zusammenschliisse von Kreisen und kreisfreien Stadten.

Das OPNVG NRW regelt insbesondere auch die Finanzierung dieser MaRnahmen und Zuwendungen

des Landes in Form von Zuwendungen und Pauschalen.

Das Gesetz Uber kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) regelt die gemeinsame Zusammenarbeit von
Gemeinden und Gemeindeverbanden in Zweckverbadnden. Soweit nicht das GKG oder die Verbands-
satzung besondere Vorschriften treffen, sind die Vorschriften der Gemeindeordnung fir das Land Nord-

rhein-Westfalen (GO NW) sinngemaf3 anzuwenden.

B. SATZUNG UND ORGANE

Die Kreise Kleve und Wesel bilden zur gemeinsamen Wahrnehmung und Durchfiihrung der durch Ge-
setz fir den SPNV sowie zur Weiterentwicklung des OPNV ubertragenen Aufgaben auf unbestimmte

Zeit einen Zweckverband nach dem GkG.

Die Satzung wurde letztmalig mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 13. Dezember 2022 ge-
andert und ist mit der Veroffentlichung im Amtsblatt der Bezirksregierung Diisseldorf am 19.01.2023 in
Kraft getreten.

Der zV fuhrt den Namen ,Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein®.

Sitz des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (nachfolgend NVN oder ZV NVN) ist Wesel.

Der NVN tritt auf der Grundlage eines 6ffentlich-rechtlichen Vertrages zur Umsetzung des OPNVG NRW

mit dem ZV VRR als weiterer Gewahrtrager der VRR AOR bei, die dadurch gemeinsame Anstalt im
Sinne des § 5 a OPNVG NRW wird.
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Gemal § 4 der Zweckverbandssatzung (ZVS) wurde dem Zweckverband folgende Aufgabe nach dem
OPNVG NRW (ibertragen:

Planung, Organisation, Ausgestaltung und Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)
gemaR 8§ 5 Abs. 3 Satz 1 OPNVG NRW in der bis zum 31.12.2007 giiltigen Fassung.

Dem Zweckverband oblagen nach § 5 Absatz 3 und § 6 Absatz 3 OPNVG NRW in der bis zum

31.12.2007 gultigen Fassung folgende weitere Aufgaben:

1. Hinwirkung auf eine integrierte Verkehrsgestaltung im OPNV, insbesondere auf die Fortentwicklung
des bestehenden Gemeinschaftstarifes, auf die Bildung kooperationsraumubergreifender Tarife mit
dem Ziel eines landesweiten Tarifs, auf ein koordiniertes Verkehrsangebot im OPNV und einheitli-
che Beférderungsbedingungen, Produkt- und Qualitatsstandards, Fahrgastinformations- und Be-
triebssysteme und ein iibergreifendes Marketing gemaf § 5 Abs. 3 OPNVG NRW.

2. Hinwirkung auf die Bildung des Gemeinschaftstarifs und einheitlicher Beférderungsbedingungen
und auf deren Anwendung und Fortentwicklung gemaR 8 5 Abs. 3 Satz 2i.V.m. § 14 Abs. 2 Satz 1
OPNVG NRW.

3. Hinwirkung auf die Bildung von landesweiten Tarif- und landeseinheitlichen Beférderungsbedingun-
gen sowie die Bildung kooperations-raumubergreifender Tarife mit dem Ziel eines landesweiten Ta-
rifs geman § 6 Abs. 3 OPNVG NRW.

4. Aufstellung des Nahverkehrsplanes, insbesondere fiir den SPNV, gemaR §§ 8 und 9 OPNVG NRW.
Der Zweckverband wirkt im Sinne von § 8 Abs. 2 OPNVG NRW darauf hin, dass die Verbandsmit-

glieder den Nahverkehrsplan beachten.

Die Verbandsmitglieder kénnen weitere Aufgaben auf den Zweckverband Ubertragen. Insbesondere
kénnen sie dem Zweckverband die Uber die Erstellung des Nahverkehrsplanes hinausgehende Pla-
nung, Organisation und Ausgestaltung des stralengebundenen OPNV in seinem Verbandsgebiet oder

in Teilen des Verbandsgebietes tibertragen.

GemaR 8 5 der ZVSi.V.m. § 5 Absatz 1 Satz 2 GkG obliegt dem Zweckverband die Verwaltung seiner

eigenen Aufgaben. Diese umfassen:

1. die Wirtschaftsfihrung und das Rechnungswesen des Zweckverbandes gemal § 18 Absatz 3 GKG
in Verbindung mit 88 9 ff Eigenbetriebsverordnung, insbesondere die Aufstellung des Wirtschafts-
plans, die Buchfuhrung und Kostenrechnung sowie die Aufstellung des Jahresabschlusses,
das Finanzmanagement des Zweckverbandes,
die personelle Besetzung der Organe der VRR AOR nach MalRRgabe dieser Satzung,
die Vorbereitung und Durchfiihrung der Sitzungen und Beschlussfassungen der Verbandsversamm-
lung,

5. die Auszahlung des Auslagenersatzes und des Verdienstausfalles gemalR § 14 Absatz 1 Satz 2
ZVS.
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Der ZV NVN ubertragt nach § 6 ZVS seine SPNV-Aufgaben gemal § 4 Absatz 1 der ZVS auf die VRR
AGR.

Weiterhin Ubertragt der ZV seine in 8 5 Satz 2 Nr. 1, 2, 4 und 5 ZVS geregelten Aufgaben (eigene An-
gelegenheiten) auf die VRR ASR zur Durchfiihrung.

Fir die Aufgaben geméaR § 4 Absatz 2 ZVS liegt die Zustandigkeit gemaR § 5 Absatz 3 und § 6 Absatz
3 OPNVG bei der VRR AGR.

Die Verbandsmitglieder verpflichten sich, die Ziele der VRR A6R aktiv zu fordern und wirken auf die

Umsetzung der Beschliisse der VRR AR in ihrem Einflussbereich hin.

Organe des Zweckverbandes sind:
o die Verbandsversammlung,

e der/die Verbandsvorsteher/in.

Die Verbandsversammlung besteht gemaf § 8 ZVS aus den Vertretern/innen der Verbandsmitglieder.
Die Vertreter/innen werden durch die Vertretungskérperschaften fir deren Wahlzeit aus ihrer Mitte oder
aus den Dienstkréften der Verbandsmitglieder gewahlt. Fir jede/n Vertreter/in ist ein/e Stellvertreter/in

fur den Fall der Verhinderung zu wéhlen.

Die Verbandsversammlung wabhlt aus ihrer Mitte eine/n Vorsitzende/n und ein/e oder mehrere Stellver-

treter/innen.

Gemal 8 9 der ZVS beschlief3t die Verbandsversammlung uber alle Angelegenheiten des ZV NVN,
soweit nicht nach dem Gesetz Uber kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) oder aufgrund der ZVS

der/die Verbandsvorsteher/in zustandig ist.

Insbesondere folgende Angelegenheiten sind nicht Gibertragbar:

e die Anderungen der ZVS,

o die Feststellung des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses,

o die Entlastung des Verbandsvorstehers,

o die vermdgensrechtlichen Entscheidungen von erheblicher Bedeutung,

e die Wahl der in die Organe der VRR AGR zu entsendenden Vertreter des ZV NVN,

e die Erteilung von Weisungen zur Stimmabgabe im Verwaltungsrat der VRR A6R in den Fallen des
§ 114 a Abs. 7 Satz 3 Ziffern 1 und 2 GO NW.

Die Verbandsversammlung gibt sich eine Geschéftsordnung: in ihr sind insbesondere das Verfahren,

die Ladungsfristen, die Form der Einberufung sowie die Bildung von Ausschissen zu regeln.
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Die Einberufung der Verbandsversammlung erfolgt durch die/den Vorsitzende/n. Sie ist mindestens
zweimal im Jahr einzuberufen. Sie ist unverziglich einzuberufen, soweit es die Geschéftslage erfordert
oder wenn ein Drittel der Mitglieder der Verbandsversammlung oder ein Verbandsmitglied schriftlich die

Einberufung unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes verlangt.

Jedes Mitglied der Verbandsversammlung hat eine Stimme. Die Verbandsversammlung ist beschluss-
fahig, wenn ordnungsgeman geladen und mindestens drei Viertel der satzungsméaRigen Mitglieder der
Verbandsversammlung anwesend sind. Im Fall der Beschlussunfahigkeit ist binnen drei Tagen eine
neue Versammlung zu einem mindestens acht Tage spater liegenden Zeitpunkt einzuberufen. Diese
Versammlung ist ohne Ruicksicht auf die Zahl der anwesenden satzungsmafigen Mitglieder beschluss-

fahig, wenn in der Einladung hierauf hingewiesen worden ist.

Grundsatzlich werden Beschliisse mit einer Mehrheit von drei Vierteln der satzungsgemafen Stimmen-
zahl der Verbandsversammlung gefasst. Einzelheiten Uiber die Abstimmung regelt eine Geschéaftsord-

nung.

Die Verbandsversammlung wéhlt den/die Verbandsvorsteher/in aus dem Kreis der Hauptverwaltungs-
beamten/innen der zum Zweckverband gehdrenden Kreise fur die Dauer von 30 Monaten, héchstens
jedoch fur die Dauer des Hauptamtes. Der/die Verbandsvorsteher/in wird von seinem/er / inrem/er Ver-

treter/in im Hauptamt vertreten.

Der/die Verbandsvorsteher/in und sein/e / ihre/r Stellvertreter/in diirfen der Verbandsversammlung nicht
angehoren; sie sind berechtigt und auf Verlangen der Verbandsversammlung verpflichtet, an deren Sit-

zungen teilzunehmen.

Im Falle des Verlustes ihres Hauptamtes, insbesondere infolge einer Wahl gemaR § 44 Abs. 1 der Krei-
sordnung NW, Uben sie ihr Amt nach Ablauf der Zeit, fir die sie bestellt sind, bis zum Amtsantritt des

neubestellten Verbandsvorstehers bzw. der neubestellten Stellvertreter weiter aus.

Der/die Verbandsvorsteher/in fiihrt die Geschéafte nach MalRgabe der Gesetze, der Verbandssatzung
und der Beschliisse der Verbandsversammlung und vertritt den ZV NVN gerichtlich und auf3ergericht-
lich.

Der/die Verbandsvorsteher/in hat jahrlich vor Beginn des Wirtschaftsjahres den Entwurf des Wirtschafts-

planes festzustellen und der Verbandsversammlung vorzulegen.
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C. OFFENTLICH-RECHTLICHE VEREINBARUNG

Im Jahr 2007 hat der ZV NVN mit dem ZV VRR und der VRR A0SR eine 6ffentlich-rechtliche Vereinba-
rung zum Eintritt des NVN in die gemeinsame VRR AS6R zur Umsetzung des zum 1. Januar 2008 gean-
derten OPNVG NRW geschlossen.

Im Zusammenhang mit der Aufgabenubertragung des NVN auf die VRR A6R sind im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge die Schuldverhéaltnisse des NVN auf die VRR AR uUbergegangen und das Vermo-

gen wurde ubertragen.

D. BETEILIGUNGEN

Beteiligung an der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr A6R, Essen

Die Verbandsversammlung des ZV NVN hat mit Beschluss der 6ffentlich-rechtlichen Vereinbarung und
der Satzungsanderungen zum 1. Januar 2008 in der Sitzung am 18. Juni 2007 den Beitritt in die VRR
AOR zur Umsetzung der Anderung des OPNVG NRW zum 1. Januar 2008 beschlossen.

Das Unternehmen fuihrt den Namen ,Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AGR (VRR AGR)" und ist eine rechts-
fahige gemeinsame Anstalt 6ffentlichen Rechts i.S.d. § 5a OPNVG NRW, § 114 a GO NW und § 1 KUV.
Der Sitz der VRR AGR ist Essen.

Gewahrtrager der VRR AOR sind der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und der Nahver-

kehrs-Zweckverband Niederrhein.
Das Stammkapital betrégt nach § 30 Absatz 1 der Satzung € 2.525.000,00.
Wirtschaftsjahr ist gemafR § 30 Absatz 2 der Satzung das Kalenderjahr.

Organe der VRR A0R sind:

e der Verwaltungsrat,

e der Vorstand,

e der Vergabeausschuss,

e der Ausschuss fir Investitionen und Finanzen,
e der Ausschuss fir Tarif und Marketing,

e der Ausschuss fiur Verkehr und Planung,

e der Unternehmensbeirat.

Wirtschaftsfihrung, Vermoégensverwaltung und Rechnungslegung erfolgen gemafl den Bestim-
mungen des § 114 a GO NW und der KUV. Die Finanzierung der VRR A6R erfolgt im Wesentlichen

Uber offentliche Fordermittel und Einzahlungen des Gesellschafters ZV VRR in die Kapitalricklage.
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Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein,
Wesel

Fragenkatalog zur Prifung nach 8§ 53 Haushaltsgrundséatzegesetz (HGrG)
fur das Geschéftsjahr 2023

OrdnungsmaRigkeit der Geschaftsfihrungsorganisation (Fragenkreis 1)

Fragenkreis 1: Tatigkeit von Uberwachungsorganen und Geschéftsleitung sowie individu-
alisierte Offenlegung der Organbeziige

a) Gibt es Geschéaftsordnungen fir die Organe und einen Geschéaftsverteilungsplan fur die Ge-
schéftsleitung sowie ggf. fir die Konzernleitung? Gibt es dariber hinaus schriftliche Wei-
sungen des Uberwachungsorgans zur Organisation fir die Geschéfts- sowie ggf. fur die
Konzernleitung (Geschaftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedurfnissen
des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Rechte und Pflichten fir die Organe des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (nachfolgend
auch ZV NVN) ergeben sich aus der Verbandssatzung und der Geschaftsordnung fir die Verbandsver-
sammlung. Ein Geschéftsverteilungsplan ist entbehrlich. Die Einbindung der Verbandsversammlung in

die Entscheidungsprozesse entspricht nach unseren Feststellungen den Bedurfnissen des ZV NVN.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschiisse haben stattgefunden und wurden Nie-
derschriften hierliber erstellt?

Im Berichtsjahr haben eine nicht 6ffentliche und vier 6ffentliche Sitzungen der Verbandsversammlung

stattgefunden. Niederschriften wurden erstellt.

¢) Inwelchen Aufsichtsraten und anderen Kontrollgremieni. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind

die einzelnen Mitglieder der Geschaftsleitung tatig?

Eine Aufstellung zu den Mitgliedschaften der Verbandsvorsteher ist der Anlage 8 als Anhang beigeftigt.

d) Wird die Vergiitung der Organmitglieder (Geschaftsleitung, Uberwachungsorgan) individu-
alisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, er-
folgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung

ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begriindet?

Die Mitglieder der Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher erhalten keine Vergiitungen vom
ZV NVN.



Anlage 8

OrdnungsmaRigkeit des Geschéaftsfuhrungsinstrumentariums (Fragenkreise 2 bis 6)

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bediirfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus
dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zustandigkeiten/Weisungsbefugnisse er-

sichtlich sind? Erfolgt dessen regelmaRige Uberpriifung?

Die Aufgaben des ZV NVN wurden in Ganze bzw. zur Durchfihrung auf die VRR A6R Ubertragen. Ein
Organisationsplan ist insoweit entbehrlich. Zustandigkeiten sind in der Satzung und der Geschéftsord-

nung der Verbandsversammlung geregelt.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach der Satzung und der Geschaftsordnung

der Verbandsversammlung verfahren wird.

c) Hat die Geschéaftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionspravention ergriffen und dokumen-

tiert?

Der ZV NVN ist nicht operativ tatig. Die Vorkehrungen und die Dokumentation erfolgen bei der VRR
AGR.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen fur wesentliche Entscheidungspro-
zesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditauf-
nahme und -gewahrung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten

werden?

Der ZV NVN ist nicht operativ tatig. Richtlinien und Arbeitsanweisungen sind beim ZV NVN entbehrlich
und bestehen bei der VRR ASR.

e) Besteht eine ordnungsméaRige Dokumentation von Vertragen (z. B. Grundsticksverwaltung,
EDV)?

Eine ordnungsmafige Dokumentation von Vertragen ist vorhanden.
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Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen —auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung
der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhange von Projekten — den Bedrf-

nissen des Unternehmens?

In der Verbandssatzung ist festgelegt, dass der Wirtschaftsplan durch den Verbandsvorsteher aufzu-
stellen und von der Verbandsversammlung zu beschlieRen ist. Aus formalen Grinden wird eine Wirt-
schaftsplanung erstellt. Der ZV NVN ist jedoch nicht operativ tatig, da alle Aufgaben auf die VRR ASR

Ubertragen wurden und dort im Rechnungswesen abgebildet sind.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Im Rahmen des Rechnungswesens erfolgt eine systematische Untersuchung von Planabweichungen
bei der VRR A6R.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschliedlich der Kostenrechnung der Gré3e und den be-

sonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen ist angemessen und entspricht den Anforderungen des ZV NVN. Es wird tiber
die VRR AR abgewickelt.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditats-

kontrolle und eine Kreditiberwachung gewahrleistet?

Der ZV NVN verfugt Uber keine eigenen liquiden Mittel und hat keine Kredite aufgenommen. Ein Fi-

nanzmanagement ist nicht erforderlich.

e) Gehort zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfiir geltenden Regelungen nicht eingehalten worden
sind?

Der ZV NVN verfugt Uber keine eigenen liquiden Mittel.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollstandig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist
durch das bestehende Mahnwesen gewahrleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah

und effektiv eingezogen werden?

Es werden keine Entgelte in Rechnung gestellt, da der ZV NVN nicht operativ tétig ist.
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g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es

alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Ein Controlling ist nicht erforderlich, da der ZV NVN nicht operativ tatig ist.

h) Ermdglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Uberwachung
der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung be-
steht?

Der Verbandsvorsteher des ZV NVN nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrates der VRR AGR teil.

In den Verbandsversammlungen erfolgt regelmaRig eine Berichterstattung der VRR A0R.

Fragenkreis 4: Risikofriherkennungssystem

a) Hatdie Geschafts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frihwarnsignale definiert und MafR3-
nahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgeféahrdende Risiken rechtzeitig erkannt werden

kénnen?

Aus der Rechtsform als Zweckverband, dem Aufgabencharakter und der Geschéftstatigkeit des ZV NVN
ergeben sich keine bestandsgefahrdenden Risiken. Risiken kénnen sich durch Kiirzungen der Zuwen-

dungen des Landes NRW fiir die Aufgabenerfullung bei der VRR AR ergeben.

Die Aufgaben des ZV NVN wurden in Ganze bzw. zur Durchfihrung auf die VRR A6R Ubertragen. Ein
Risikofriherkennungssystem beim ZV NVN ist insoweit entbehrlich. Um eine friihzeitige Risikosteue-
rung auch fir die Aufgabenerfiillung des ZV NVN bei der VRR ASR zu erméglichen, ist ein umfassendes
Risikofriherkennungssystem bei der VRR AOR eingerichtet, dass auch die tibertragenen Aufgaben des
ZV NVN umfasst. Ein Risikohandbuch ist vorhanden und wird aktualisiert. Als weiteres Element des
Risikofriiherkennungssystems ist fiir das zentrale Vertragscontrolling eine zentrale Vertragsdatenbank
bei der VRR AOR eingerichtet. In der Geschéfts- und Verfahrensordnung der VRR AR sind standardi-
sierte Workflow-Prozesse fiir Vertragsabschlisse festgeschrieben. Fir die einzelnen Arbeitsbereiche
der VRR AOR wurden Kennzahlen zur Risikoidentifikation entwickelt und in die Berichterstattung inte-

griert.

In den Sitzungen der Fachabteilungen der VRR AGR, den monatlichen Leitungssitzungen des Vorstan-
des und der Abteilungsleiter der VRR A8R sowie laufend durch das Controlling erfolgt regelmafig eine
interne Diskussion zur umfassenden Risikoidentifikation und -bewertung und tber die zu ergreifenden

MaRnahmen zur Risikobewaltigung und Risikoliberwachung.

Die Risikoberichterstattung an die Verbandsversammlung erfolgt im Rahmen der Berichterstattung.
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Eine kurzfristige Soll-Ist-Analyse wird bei der VRR ASR durchgefuhrt und liefert zeitnahe entscheidungs-

orientierte Managementinformationen.

b) Reichen diese MaRnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfillen? Haben sich

Anhaltspunkte ergeben, dass die MaBnahmen nicht durchgefihrt werden?

Die vorgesehenen MalRnahmen sind geeignet, ihren Zweck zu erfillen. Es haben sich keine Anhalts-

punkte ergeben, dass die umzusetzenden MalBnahmen nicht durchgefiihrt werden.

c) Sind diese MaRBnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Dokumentation erfolgt in den einzelnen Organisationseinheiten bei der VRR AGR, im Risikobericht,

in Sachstandsberichten und Sitzungsprotokollen.

Siehe auch a).

d) Werden die Frihwarnsignale und MaBhahmen kontinuierlich und systematisch mit dem ak-
tuellen Geschéaftsumfeld sowie mit den Geschéaftsprozessen und Funktionen abgestimmt

und angepasst?

Die Frihwarnsignale und MaRnahmen werden bei der VRR ASR kontinuierlich und systematisch mit
dem aktuellen Geschéaftsumfeld sowie mit den Geschéaftsprozessen und Funktionen abgestimmt und
angepasst. Insbesondere bei geplanten Zuwendungskirzungen oder Aufgabenerweiterungen erfolgt

eine Bearbeitung der Auswirkungen im Rahmen des Risikofriiherkennungssystems bei der VRR A06R.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschéfte, Optionen und Derivate

a) Hatdie Geschafts-/Konzernleitung den Geschéaftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumen-
ten sowie von anderen Termingeschéften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt?
Dazu gehort:

*  Welche Produkte/Instrumente dirfen eingesetzt werden?

* Mit welchen Partnern dirfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Betragen einge-
setzt werden?

» Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Um-
fang durfen offene Posten entstehen?

 Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschlief3lich
zulassig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgefiuhrt werden diirfen (z. B. antizi-

patives Hedging)?

Es werden keine Finanzinstrumente eingesetzt.
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b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen

und zur Risikobegrenzung?

Nein.

c) Hat die Geschafts-/Konzernleitung ein dem Geschaftsumfang entsprechendes Instrumenta-
rium zur Verfigung gestellt insbesondere in Bezug auf
» Erfassung der Geschafte
» Beurteilung der Geschafte zum Zweck der Risikoanalyse
» Bewertung der Geschéafte zum Zweck der Rechnungslegung

Kontrolle der Geschéfte?

Nicht erforderlich.

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle fir nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatge-

schafte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Nicht erforderlich.

e) Hat die Geschéfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Nicht erforderlich.

f) Istdie unterjdhrige Unterrichtung der Geschéfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen

Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Nicht erforderlich.

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedirfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revi-
sion/Konzernrevision? Besteht diese als eigenstandige Stelle oder wird diese Funktion
durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine interne Revision als eigenstandige Stelle ist nicht vorhanden.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern?

Besteht bei ihrer Tatigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Nicht anwendbar.
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c) Welches waren die wesentlichen Tatigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernre-
vision im Geschéftsjahr? Wurde auch geprift, ob wesentlich miteinander unvereinbare
Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind?
Wann hat die Interne Revision das letzte Mal Uber Korruptionsprévention berichtet? Liegen
hieriber schriftliche Revisionsberichte vor?

Nicht anwendbar.

d) Hatdie Interne Revision ihre Prifungsschwerpunkte mit dem Abschlussprifer abgestimmt?

Nicht erforderlich.

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mangel aufgedeckt und um wel-
che handelt es sich?

Nicht anwendbar.
f)  Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Re-
vision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision

die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Nicht anwendbar.

OrdnungsmaRigkeit der Geschéftsfithrungstatigkeit (Fragenkreise 7 bis 10)

Fragenkreis 7: Ubereinstimmung der Rechtsgeschafte und MaRnahmen mit Gesetz, Sat-
zung, Geschéaftsordnung, Geschéftsanweisung und bindenden Beschlis-

sen des Uberwachungsorgans
a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Uberwachungsor-
gans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschéften und Malnahmen nicht eingeholt worden

ist?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass fur zustimmungspflichtige Rechtsgeschéafte und Maf3-

nahmen im Berichtsjahr die vorherige Zustimmung der Verbandsversammlung nicht eingeholt wurde.

b) Wurde vor der Kreditgewahrung an Mitglieder der Geschéftsleitung oder des Uberwa-

chungsorgans die Zustimmung des Uberwachungsorgans eingeholt?

Es erfolgte keine Kreditgewahrung an Mitglieder der Geschaftsleitung oder des Uberwachungsorgans.
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c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbediirftiger MalBnhahmen
ahnliche, aber nicht als zustimmungsbedurftig behandelte MalRhahmen vorgenommen wor-

den sind (z. B. Zerlegung in TeilmaRnahmen)?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbediirftiger MaRnahmen ahnli-

che, aber nicht als zustimmungsbediirftig behandelte Mal3hahmen vorgenommen worden sind.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschafte und Mallnahmen nicht mit Gesetz,
Satzung, Geschéftsordnung, Geschaftsanweisung und bindenden Beschliissen des Uber-
wachungsorgans Ubereinstimmen?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die im Berichtsjahr durchgefihrten Geschafte und

MaRnahmen nicht mit dem Gesetz oder der Verbandssatzung tbereinstimmen. Bindende Beschliisse

der Verbandsversammlungen sind umgesetzt worden.

Fragenkreis 8: Durchfihrung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle
Anlagewerte und Vorrate) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilitat/Wirt-
schaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprift?

Investitionen werden beim ZV NVN nicht vorgenommen.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung
nicht ausreichend waren, um ein Urteil Gber die Angemessenheit des Preises zu ermégli-
chen (z. B. bei Erwerb bzw. Verauf3erung von Grundstiicken oder Beteiligungen)?

Nicht anwendbar.

¢) Werden Durchfiihrung, Budgetierung und Veranderungen von Investitionen laufend tUber-

wacht und Abweichungen untersucht?

Nicht anwendbar.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Uberschreitungen ergeben?

Wenn ja, in welcher Hohe und aus welchen Griinden?

Es wurden keine Investitionen getatigt.



Anlage 8

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Vertrdge nach Aus-

schopfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Anhaltspunkte, dass Leasing- oder vergleichbare Vertrage nach Ausschopfung der Kreditlinien abge-

schlossen wurden, haben sich im Rahmen unserer Priifung nicht ergeben.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte fur eindeutige VerstolRe gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB,
VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Anhaltspunkte fiir eindeutige Verstol3e gegen Vergaberegelungen haben sich nicht ergeben.

b) Werden fir Geschéfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote

(z. B. auch fur Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Konkurrenzangebote werden bei der VRR AOR fir die Ubertragenen und zur Durchfiihrung Ubertrage-

nen Aufgaben des ZV NVN im angemessenen Umfang eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Uberwachungsorgan

a) Wird dem Uberwachungsorgan regelméaRig Bericht erstattet?

Der Verbandsvorsteher nimmt an Sitzungen der Verbandsversammlung teil und berichtet regelmagig.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unterneh-

mens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die wirtschaftliche Lage des ZV NVN und der VRR A6R werden nach unseren Feststellungen zutreffend
dargestellt. Die schriftliche unterjahrige Berichterstattung erfolgte fur die VRR ASR auch hinsichtlich der
vom ZV NVN ubertragenen Aufgaben und war fiir den ZV NVN entbehrlich.

c) Wurde das Uberwachungsorgan iiber wesentliche Vorgange angemessen und zeitnah un-
terrichtet? Liegen insbhesondere ungewo6hnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgeman
abgewickelte Geschéftsvorfélle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Un-

terlassungen vor und wurde hieriiber berichtet?

In den Sitzungen wurde die Verbandsversammlung nach unseren Feststellungen zeitnah Gber wesent-

liche Vorgange unterrichtet. Im Berichtsjahr lagen nach unseren Feststellungen keine ungewdhnlichen,
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risikoreichen oder nicht ordnungsgeman abgewickelten Geschéftsvorfalle und wesentliche Unterlassun-

gen vor.

d) Zu welchen Themen hat die Geschéfts-/Konzernleitung dem Uberwachungsorgan auf des-
sen besonderen Wunsch berichtet (8 90 Abs. 3 AktG)?

Nicht anwendbar.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder

unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fallen ausreichend war?

Es haben sich keine Anhaltspunkte fir unzureichende Berichterstattung ergeben.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden

Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Uberwachungsorgan erortert?

Es besteht keine D&O-Versicherung.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschéftsleitung oder des Uberwachungsor-

gans gemeldet wurden, ist dies unverziiglich dem Uberwachungsorgan offengelegt worden?
Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschaftsleitung oder des Uberwachungsorgans wurden nicht

gemeldet.

Vermdgens- und Finanzlage (Fragenkreise 11 bis 13)
Fragenkreis 11: Ungewdhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermoégen?

Nicht betriebsnotwendiges Vermdgen ist nicht vorhanden.

b) Sind Bestande auffallend hoch oder niedrig?

Keine Feststellungen.

¢) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermdgenslage durch im Vergleich zu den bi-

lanziellen Werten erheblich héhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermdgensgegen-

stande wesentlich beeinflusst wird?
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Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung
a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusam-
men? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflich-

tungen finanziert werden?

Die Finanzierung der an die VRR AOR ubertragenen Aufgaben erfolgt iiber Zuwendungen des Landes
NRW an die VRR A6R.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, inshesondere hinsichtlich der Kreditauf-

nahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Finanzlage ist stabil und solide. Kreditaufnahmen sind nicht erforderlich.

c) Inwelchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fordermittel einschliel3lich Garantien der
offentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbunde-

nen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Der Zweckverband erhalt direkt keine Férdermittel.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstat-

tung?

Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung wurden nicht festge-

stellt.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschittungspolitik, Ricklagenbildung) mit der

wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Es wurde beim Zweckverband kein Gewinn erwirtschaftet.
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Ertragslage (Fragenkreise 14 bis 16)

Fragenkreis 14: Rentabilitat/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/

Konzernunternehmen zusammen?

Nicht anwendbar.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgéngen gepragt?

Der ZV NVN hat seine Aufgaben auf die VRR AOR ubertragen und war im Geschéftsjahr 2023 nicht
operativ tatig. Das Jahresergebnis betragt € 0,00.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbezie-
hungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unan-
gemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Leistungsbeziehungen zwischen dem ZV NVN und der VRR ASR bestehen insoweit, als der ZV NVN

gesetzliche und satzungsmaRige, hoheitliche Aufgaben Ubertragen bzw. zur Durchfiihrung Ubertragen

hat. Die Finanzierung der Aufgabenerledigung erfolgt Gber Zuwendungen des Landes NRW bei der

VRR AGR.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Nicht anwendbar.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschafte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschiéfte, die fur die Vermégens- und Ertragslage von Bedeutung

waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Der Zweckverband ist nicht operativ tatig.

b) Wurden Mainahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche MaR3-

nahmen handelt es sich?

Nicht anwendbar.
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Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Malinahmen zur Verbesserung der Er-

tragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Es wurde kein Jahresfehlbetrag erwirtschaftet.

b) Welche MalBnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Un-

ternehmens zu verbessern?

Nicht anwendbar.



Kreis
Kleve

-.. mehr als niederrhein

Stand: 31.12.2023
Weitere Funktionen des Landrats

Kreistag und Kreisausschuss - Vorsitzender

Stiftungsausschuss "Peter-Albers-Studienfonds" - Vorsitzender und Geschaftsfihrer

Kreisjagdbeirat - Mitglied

KKA Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH — Mitglied und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH — Mitglied und Vorsitzender der Gesellschafterversammiung

Haus Freudenberg GmbH — Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrates

Kommunale Konferenz Alter, Pflege und Gesundheit des Kreises Kleve - Mitglied und Vorsitzender
Larmschutzkommission Flughafen Niederrhein - Mitglied

Landkreistag NRW - Mitglied im Vorstand

Polizeiausschuss des Landkreistages NRW - Mitglied

Ausschuss fur Verfassung, Verwaltung und Personal des Landkreistages NRW - Mitglied
Landkreisversammlung - Delegierter

Hohere Landbauschule, Landwirtschaftsschule und Bildungs- und Beratungsstelle Kleve - Mitglied im Kuratorium
Ortlicher Beirat des Job-Centers im Kreis Kleve SGB Il - Vorsitzender
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Stiftung Museum Schloss Moyland Sammlung van der Grinten Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen -
Mitglied im Kuratorium

Forderverein Hochschule Rhein-Waal e.V. - Mitglied im Vorstand und der Mitgliederversammlung

Forderverein der Hochschule Rhein-Waal — Campus Cleve e.V. - Mitglied im Vorstand und der Mitgliederversammlung
Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein (NVN) - Mitglied

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) A6R - Mitglied im Verwaltungsrat

Verbandsversammlung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) - Mitglied der Fraktion und des Fraktionsvorstandes der
CDhuU

Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG (NIAG) - Mitglied des Kommunalbeirats
Westenergie AG - Mitglied des Kommunalbeirats Niederrhein
Westenergie AG - Mitglied des Regionalbeirates Rhein-Ruhr
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Leitung der Bildungskonferenz des Bildungsnetzwerks in der Bildungsregion Kreis Kleve im Kollegialsystem mit der
Schulaufsicht

Kommunalversicherung VVaG im Gemeindeversicherungsverband (GVV ) - Mitglied der Mitgliederversammlung und des
Regionalbeirates Dusseldorf

Kreisstelle Kleve der Landwirtschaftskammer NRW - Mitglied des Beirates

Lebenshilfe Unterer Niederrhein e.V. - Mitglied des Vorstandes

CDU Kreisverband Kleve - Mitglied im Kreisvorstand

Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Rees e.V. - Vorsitzender

LIONS CLUB Emmerich-Rees - Prasident

Metropolregion Rheinland e.V. - Vertreter in der Mitgliederversammlung

Studienlnstitut NiederrheiN (S.1.N.N.) - Vertreter des Kreises Kleve in der Verbandsversammlung

Euregio Rhein-Waal - Vertreter des Kreises Kleve im Euregiorat des Zweckverbandes

Euregio Rhein-Maas-Nord - Vertreter des Kreises Kleve in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes

Verband der kommunalen RWE-Aktionare GmbH (VKA GmbH) - Vertreter des Kreises Kleve in der
Gesellschafterversammlung

Flughafen Niederrhein GmbH - Vertreter des Kreises Kleve im Aufsichtsrat
Wirtschaftsférderung Kreis Kleve GmbH - Vorsitzender des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung
Musikschulen des Kreises Kleve e.V. - Vorstandsvorsitzender

Z
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Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) - Vertreter des Kreises Kleve in der Verbandsversammlung
und Mitglied im Verwaltungsrat

Sparkasse Rhein-Maas - Mitglied im Verwaltungsrat und Vorsitzender des Risikoausschusses
Sparkassenzweckverband Rhein-Maas - Verbandsvorsteher
Verbandsversammlung des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes - Mitglied

Niederrheinisches Museum Kevelaer e.V. - Vertreter des Kreises Kleve in der Mitgliederversammlung und
Vorstandsvorsitzender

Naturpark Schwalm-Nette - Stellvertretender Verbandsvorsteher

Volksbund Deutsche Kriegsgraberfiirsorge e.V. - Vorsitzender des Kreisverbandes Kleve
Jugenhilfeausschuss - Beratendes Mitglied

Sparkasse Krefeld - Mitglied im Kommunalbeirat
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www.kreis-kleve.de | info@kreis-kleve.de | Kreis Kleve - Der Landrat - Nassauerallee 15-23 - 47533 Kleve | Telefon 02821-85-0



Auskunftspflicht des Landrates

Kreis Wesel
Der Landrat

Wesel, 25.01.2024

Auskunftspflicht des Landrates gem. § 7 des
Korruptionsbekampfungsgesetzes (KorruptionsbG) zu Mitgliedschaften und

Funktionen

Im Rahmen meiner Anzeigepflicht als Landrat des Kreises Wesel gem. § 7

KorruptionsbG teile ich die von mir wahrgenommenen Mitgliedschaften und

Funktionen mit:

Stand: 31.12.2023

Lfd. | Art der Tatigkeit Organisation

Nr.

1 Mitglied des Aufsichtsrates | Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG (NIAG)

2 Mitglied der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG
Gesellschafterversammlung | (KWA)

3 Mitglied der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH
Gesellschafterversammlung

4 Mitglied der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH
Gesellschafterversammlung

5 Mitglied der DeltaPort GmbH & Co. KG
Gesellschafterversammlung

6 Mitglied der DeltaPort VerwaltungsGmbH
Gesellschafterversammlung

7 Stellv. Vorsitzender des Niederrhein Tourismus GmbH - Aufsichtsrat
Aufsichtsrates

8 Vorsitzender des Stiftung ,Standort- und Zukunftssicherung Kreis

Stiftungsrates

Wesel




9 Mitglied der Standort Niederrhein GmbH
Gesellschafterversammlung
10 | Mitglied der Metropolregion Rheinland
Mitgliederversammlung und
des Verwaltungsrates
11 | Mitglied in der Sparkassenzweckverband fur den Kreis Wesel und
Verbandsversammlung die Stadte Moers, Neukirchen-VIiuyn und Rheinberg
12 | Mitglied im Verwaltungsrat Zweckverband Kommunales Rechenzentrum
Niederrhein
13 | Mitglied des Euregiorates Zweckverband Euregio Rhein-Waal
14 | Mitglied der Zweckverband Studieninstitut Niederrhein (SINN)
Verbandsversammlung
15 | Mitglied der Jobcenter Kreis Wesel
Tragerversammlung gem. §
44 d SGB Il
16 Mitglied des Emschergenossenschaft
Genossenschaftsrates
17 | Verbandsvorsteher Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN)
18 Mitglied im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)
Verwaltungsrat
19 Mitglied der Landschaftsverband Rheinland (LVR)
Landschaftsversammlung
20 Mitglied des Kommunalrates Regionalverband Ruhr (RVR)
21 Vorsitzender Verein zur Foérderung des Feuerschutzes und der
Jugendfeuerwehr Moers
22 | Mitglied des Regionalbeirates | RAG Montan Immobilien GmbH
23 Kooptiertes Vorstandsmitglied | CDU Kreisverband Wesel
24 | Kooptiertes Vorstandsmitglied | CDU Bezirksverband Niederrhein
25 | Vorstandsmitglied Landkreistag Nordrhein-Westfalen
26 | Mitglied Polizeiausschuss des Landkreistages Nordrhein-
Westfalen
27 | Beratendes Mitglied des Sparkasse am Niederrhein
Verwaltungsrates
28 | Stellvertretendes Mitglied im Rheinische Versorgungskassen Koln
Verwaltungsrat
29 | Mitglied Forderverein Hochschule Rhein-Waal




30 | Mitglied Forderverein Campus Kamp-Lintfort

31 Mitglied Kuratorium FOM Wesel

32 | Mitglied Forderverein Universitat Duisburg-Essen e. V.

33 |Delegierter der Deutscher Jugendherbergsverband
Mitgliederversammlung

34 | Mitglied Hanse-Gilde Wesel e. V.

35 | Mitglied Schutzgemeinschaft Deutscher Wald NRW

36 | Vorstandsmitglied Kulturraum Niederrhein e. V.

37 Passives Mitglied Prinzengarde Stadt Wesel

38 | Stellv. Mitglied Verbandsvorstand des Rheinischen Sparkassen- und

Giroverbandes
39 Mitglied Partnerschaftsverein Ramla — Moers e. V.
40 Mitglied Transformationsbeirat Hochschule Rhein-Waal

Beratervertrage bestehen nicht.

2 50 Ll

Ingo Brohl
Landrat
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Anlage 9
Allgemeine Auftragsbedingungen

flir

Wirtschaftspriifer und Wirtschaftspriifungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen geften fur Vertrage zwischen Wirtschaftsprifern
oder Wirtschaftsprifungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send Wirtschaftspriifer genannt) und ihren Auftraggebern {iber Priifungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Auftrége, soweit nicht etwas anderes ausdriicklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte kénnen nur dann Anspriche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftspriifer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdriicklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Anspriiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenuber.

2. Umfang und Ausfithrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundséatzen ordnungs-
méRiger Berufsausiibung ausgefiihrt. Der Wirtschaftsprifer Gbernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschéftsfih-
rung. Der Wirtschaftspriifer ist fur die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprifer ist berechtigt,
sich zur Durchfihrung des Auftrags sachverstandiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berlicksichtigung ausléndischen Rechts bedarf — auRer bei betriebs-
wirtschaftlichen Priifungen — der ausdrticklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlieRenden
beruflichen AuRerung, so ist der Wirtschaftsprifer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafir zu sorgen, dass dem Wirtschaftspriifer alle fur
die Ausfiihrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig Ubermittelt werden und ihm von allen Vorgangen und
Umsténden Kenntnis gegeben wird, die fur die Ausfilhrung des Auftrags von
Bedeutung sein koénnen. Dies gilt auch fir die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgange und Umsténde, die erst wahrend der Tétigkeit des
Wirtschaftsprifers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
priifer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprifers hat der Auftraggeber die Vollstan-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskiinfte und Erkldrungen in einer vom Wirtschaftspriifer formu-
lierten schriftlichen Erklarung zu bestétigen.

4. Sicherung der Unabhangigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprifers gefahrdet. Dies gilt fur die Dauer des
Auftragsverhéltnisses insbesondere fiir Angebote auf Anstellung oder Uber-
nahme von Organfunktionen und fir Angebote, Aufirage auf eigene Rech-
nung zu Ubernehmen.

(2) Solite die Durchfiihrung des Auftrags die Unabhangigkeit des Wirtschafts-
prifers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
héngigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprufer, in anderen Auftragsverhaltnissen beeintrachtigen, ist der
Wirtschaftsprifer zur auRerordentlichen Kiindigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und miindliche Auskiinfte

Soweit der Wirtschaftsprifer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maRgebend. Entwiirfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mundliche Erklarungen und Auskiinfte des
Wirtschaftsprifers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestatigt werden.
Erklarungen und Auskiinfte des Wirtschaftsprifers auBerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen AuBerung des Wirtschaftspriifers

(1) Die Weitergabe beruflicher AuRerungen des Wirtschaftsprifers (Arbeits-
ergebnisse oder Ausziige von Arbeitsergebnissen — sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information (ber das Tatigwerden des Wirtschafts-
prifers fur den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftspriifers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behérdlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers und die
Information Gber das Tatigwerden des Wirtschaftspriifers fiir den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulssig.

7. M@ngelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Méngeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfillung
durch den Wirtschaftsprifer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unméglichkeit der Nacherfl-
lung kann er die Vergutung mindern oder vom Vertrag zuriicktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zuriicktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmdglichkeit der Nacherfullung firr ihn ohne Interesse ist. Soweit darliber
hinaus Schadensersatzanspriiche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Méngeln muss vom Auftraggeber
unverziglich in Textform geltend gemacht werden. Anspriche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsatzlichen Handlung beruhen, verjahren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Méngel, die in einer beruflichen AuRerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprifers enthalten sind, kénnen jederzeit vom Wirt-
schaftsprifer auch Dritten gegenuber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen AuRerung des Wirtschaftsprifers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Auerung auch Dritten
gegeniiber zurlickzunehmen. In den vorgenannten Fallen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprufer tunlichst vorher zu héren.

8. Schweigepflicht gegentiber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprifer ist nach MaRgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, Uber Tatsachen und Umstande, die ihm
bei seiner Berufstatigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprufer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Fur gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftspriifers, insbe-
sondere Prifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschrankungen, insbesondere die Haftungsbeschrankung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrankung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftspriifers fur Schadensersatzanspriiche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schaden aus der Verletzung von Leben, Kérper und Gesundheit,
sowie von Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begriinden, bei einem fahrldssig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemaR § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschrénkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhiltnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftspriifer auch gegenuiber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprifer
bestehenden Vertragsverhéltnis Anspriiche aus einer fahrlassigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftspriifers her, gilt der in Abs. 2 genannte Héchstbetrag
fur die betreffenden Anspriche aller Anspruchsteller insgesamt.



(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezuglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst samtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Riicksicht darauf, ob Schaden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprifer nur bis zur Héhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fiinffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
priffungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
fur Schadensersatzanspriiche, die auf vorséatzliches Verhalten zuriickzufiih-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kérper oder
Gesundheit sowie bei Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begriinden. Das Recht, die Einrede der Verjahrung geltend zu
machen, bleibt unberiihrt.

10. Ergénzende Bestimmungen fiir Priifungsauftrage

(1) Andert der Auftraggeber nachtraglich den durch den Wirtschaftspriifer
gepriften und mit einem Bestatigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprifer einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprifer durchgefuhrte Priifung im Lage-
bericht oder an anderer fir die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftspriifers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulassig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprisfer den Bestatigungsvermerk, so darf der
Bestatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftspriifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fiinf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestelit.

11. Ergédnzende Bestimmungen fiir Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftspriifer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstan-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch fiir Buchfithrungsauftrage. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestelite Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprifer hierzu
ausdricklich den Auftrag ibernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprifer alle fur die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftspriifer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfligung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tatigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklarungen fiir die Einkommensteuer,
Kérperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermogensteuererkla-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlilsse und sonstiger fir die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandiungen mit den Finanzbehorden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erkidrungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebspriiffungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebspriifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftspriffer bertcksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche verdffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhalt der Wirtschaftsprufer fur die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tétigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprufer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergitungsverordnung fir die Bemessung der Vergiitung anzuwenden ist,
kann eine héhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergiitung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kérper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermégensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fir

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

¢) die beratende und gutachtliche Tatigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhdhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, BetriebsverduRerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstiitzung bei der Erfillung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklarung als
zusétzliche Tatigkeit ibernommen wird, gehért dazu nicht die Uberpriifung
etwaiger besonderer buchméBiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Verginstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewabhr fur die vollstandige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht iibernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftspriifer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wiinscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlisselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprifer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergiitung

(1) Der Wirtschaftsprufer hat neben seiner Gebiihren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusatzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschiisse auf Vergtung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Anspriche abhingig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprifers auf Verguitung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskréftig festgestellten Forderungen zulassig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftspriifer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Far den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus ergebenden An-
spriche gilt nur deutsches Recht.



	1 DB ZV NVN 23.pdf
	2 allg Teil_2023 NVN.pdf
	2 DB Anlagen.pdf
	2.1 Bilanz 23.pdf
	2.2 GuV.pdf
	3  Anlage 3 ZVNVN 2023.pdf
	I. VORBEMERKUNG
	II. allgemeine angaben zu inhalt und gliederung des jahresabschlusses
	III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
	IV. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
	V. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung
	VI. Sonstige ANGABEN

	3.1 Anlagenspiegel.pdf
	4 Lagebericht_2023.pdf
	5 Bestätigungsvermerk 2023 NVN.pdf
	5.1 Erl. Aktiva.pdf
	5.2 Erl. Pa.pdf
	7 rechtl_Gundl_ZVNVN 2023.pdf
	8 Paragraph 53 ZV NVN_neu.pdf
	8.1 Verzeichnis der weiteren Funktionen des Landrates Gerwers Stand 31.12.2023.pdf
	8.2  Auskunftspflicht des LR Stand 2023.docx.pdf
	12 AllgemAuftragsbed. Anlage 9  2017.pdf

